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#ST# Bundesratsbeschluss
über

die Bewilligung eines Bundesbeitrages an den Kanton
Graubünden für die Stromversorgung des Münstertales

(Vom 12. Juli 1957)

Der Schweizerische Bundes ra t ,

gestützt auf Artikel 91 des Bundesgesetzes vom 31. Oktober 1951 *) über
die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes,

beschliesst :

Art. l
1 Dem Kanton Graubünden wird an die zu l 770 000 Franken veranschlag-

ten Kosten der Stromversorgung des Münstertales ein Bundesbeitrag von 30
Prozent, im Maximum 531 000 Franken, bewilligt.

2 Diese Bewilligung setzt die Leistung eines kantonalen Beitrages von 20
Prozent voraus.

Art. 2

An die Beitragsbewilligung werden folgende Bedingungen geknüpft:
1. Die weiteren Detailprojekte für das Kraftwerk sowie die Ausschreibungs-

resultate und Vergebungsanträge sind dem Eidgenössischen Meliorations-
amt rechtzeitig, vor Baubeginn einzureichen.

2. Nach Inbetriebsetzung des Kraftwerkes sind dem Eidgenössischen Amt
für Wasserwirtschaft während mindestens 5 Jahren Angaben über Wasser-
messungen, Stromproduktion und -absatz sowie über Betriebs- und War-
tungskosten der Anlage zu machen.

3. Die Revision der Beitragszusicherung vom 24. Juni 1942 und 29. Juni 1953 2)
für das Unternehmen «Wasserversorgung und Hydrantenanlage Sta.Maria
i.M.» bleibt vorbehalten.
x) AS 1953, 1073.
2) In der AS nicht veröffentlicht.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 15. Juli 1957 in Kraft.

Bern, den 12. Juli 1957.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräsident :
Streuli

3321 Der Vizekanzler :
F. Weber
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